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verſchiedene ſein. Im erſten Falle liegt Reſtitutionspflicht vor, Ni
ber Im zweiten; wie dies übrigens ohne weiteres aus meinen
früheren Ausführungen hervorgeht. ort El ES: „Freilich wird
zugegeben, daß dieſer geſetzliche Preis überſchritten werden darf,
wenn EL icher ungerecht iſt, wenn eine gegenteilige Gewohnheit ſich
eingebürgert hat mit ſtillſchweigender Einwilligung des Geſetzgebers,
wenn die Verkaufsware eine viel beſſere Qualität hat, als die 9
wöhnliche, für den geſetzlichen Preis vorgeſehene. Kurzum, der geſetz
liche Preis iſt eben eine poſitive Geſetzesverordnung, die der Epikie
und der Interpretation unterworfen iſt, Die jedes andere menſchliche
Geſetz.“ (S. 118.) Us dieſen orten geht klar hervor, daß nicht
„jede Ueberſchreitung der geſetzlichen Maximalpreiſe verwerflich und
ſündhaft, und der ſo Handelnde reſtitutionspflichtig ſei

7⁴ Es iſt
mir ſchwer verſtändlich, vie der gegenteilige Eindruck entſtehen
konnte In dem zweiten Kaſus ieg keine Reſtitutionspflicht
vor weir der Geſetzgeber ſtillſchweigend die Ueberſchreitung de.
Maximalpreiſes geſtattet. Wenn nämlich der aA Kronen
über den Maximalpreis für den Meterzentner 30 1 zeig CEL da
durch klar enug, Dte wenig ſtrikt ſeine Verordnungen auffaßt.
2 Weil der Müller freiwillig einen höheren Preis anbietet, und
dennoch hinreichend dem Getreide verdient, Ohne daß der Mehl⸗
preis für die Verbraucher ſteigt und das bonum Iüune aul

leide Der zuletzt angeführte Umſtand, daß Titus
bloß Verwalter und nicht Eigentümer des verkauften Getreides 9e
weſen, und Omi durch den höheren Preis nicht reicher geworden,
iſt freilich ohne Bedeutung für die Reſtitutionspflicht. Are  *2 der 2

haltene Preis wirklich ungerecht geweſen, ſo Reſtitution erfolgen
müſſen, und zwar zunächſt von dem, der dadurch Unberechtigten
Nutzen gezogen hat, und in deſſen Ermangelung von einen Mit
ſchuldigen.

Freiburg eiz Dr Prümmer P., Univ.⸗Prof.
III (Iſt das ſogenannte Modellſtehen erlaubt?) Kaju  8  8

und Kaja gehen täglich zur Malerakademie un D., um dort durch
Modellſtehen (auch Drorsus nudato corpore) ich Geld 3u verdienen.
Der Beichtvater macht ſie darauf aufmerkſam, daß dies nicht erlaubt
ſei, und zwingt ſie Uunter on verweigerter Abſolution, dieſes Gewerbe
dran geben. Hat der Beichtvater recht gehandelt?

Das Modellſtehen auch mit völlig entblößtem Körper) iſt jetzt
allgemein üblich in den Maler— und Bildhauerakademien, uin vielen
Kunſtgewerbeſchulen, überhaupt überall dort, woO das ſogenannte
Aktzeichnen geübt wird Bei dieſer Sachlage kann die katholiſche
Moral nicht ſtillſchweigend aAn dem Modellweſen vorübergehen; ſie
muß die rage beantworten ſt rlaubt, 3u tehen?
Recht auffällig iſt es, daß die alten Moraliſten ſich mit dieſer Frage
nicht beſchäftigt haben. Wenigſtens erinnere ich mich nicht, 1e n
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einem alten Utor ber dieſen Punkt geleſen zu Aben Und
doch war das Modellſtehen (auch mit gänzlich entblößtem Körper)
ereits In früheren Jahrhunderten er üblich Einen klaren Beweis
hiefür liefern die vielen uns überlieferten Figurenſtudien eines Raffael,
eines Michelangelo, eines Leonardo da Vinci; 10 ogar eines Fra
Bartolomeo Der Grund dieſes Schweigens ieg vielleicht darin,
daß damals durch das Modellweſen nicht ſo viele Sünden vorkamen
vie jetzt; oder auch weil man un kirchlichen Kreiſen ielfach eine
bedenkliche Nachgiebigkeit gegen die un übte Was die
Renaiſſancekünſtler zur Ausſtattung der Kirchen Plaſtik und
Malerei geliefert haben, iſt für unſere Begriffe oft anſtößig, 10 geradezu
unſittlich Nicht ſelten mußte die Ichliche Behörde derartige un
Kirchen befindliche Kunſtwerke ſpäter entfernen oder wenigſtens
ändern laſſen Jedoch wie immer auch die mittelalterlichen Theologen
von dem Modellweſen gedacht haben mögen m Anbetracht ihrer
Zeitverhältniſſe: uns intereſſiert hauptſächli die Frage: Was iſt
von dem modernen Modellweſen n ſittlicher Beziehung halten?

Daß S unerlaubt ſei, Modell zu ſtehen, wenn QAmt. irgend ern
chlechter Zweck verbunden wird, obſzöne Darſtellungen anzu  —
fertigen, iſt ſelbſtverſtändlich und braucht nicht eigens hervorgehoben
3u werden. Daß * hingegen rlaubt ſei, Modell ſtehen, wenn
keine Entblößung der Dartes inhonestae oder minus honestae vor
ommt, wie bei Kopfmodellen, iſt ebenſo klar Die Frage iſt nur
die: ſt eS erlaubt, mit vollſtändig entblößtem Körper Modell
ſtehen, wenn ſowo vom Künſtler wie vom ode ein triftiger
run vorlieg und ein ehrbarer we verfolgt wird? Meines Er⸗
achtens kann dieſe Frage nUuLr dann allſeitig richtig beantwortet
werden, wenn man die eoretiſche und die praktiſche Seite
ſcharf auseinanderhält. Weil dies nicht immer genügend geſchehen
iſt, deshalb wohl ſind einige Moraliſten renger, andere hingegen
nachſichtiger das Modellweſen. Da m der Gegenwart ſehr viele
und traurige Auswü durch die ſogenannte Nacktkultur unkraut⸗
artig hervorſproſſen, die atholt  ——  che Moraltheologie ihre warnende
Stimme aut erheben, ohne indes durch unvernünftige Prüderie ab
toßend wirken.

und alſo

ſt das Modellſtehen mit gänzlich ent
blößtem Körper eoretiſch rlaubt oder iſt eS
ſich Schle chtes? Es iſt nicht abzuſehen, dieſes Modellſtehen

ſich ſein ſoll, wofern ein genügender run vorliegt. Die
Künſtler behaupten aſt einſtimmig, daß ſie manchen Figuren
tudien des vollſtändig entkleideten Menſchenkörpers bedürfen So hat
nir ern Kunſtmaler, der ebenſo groß iſt als Künſtler wie als gewiſſen⸗
hafter Katholik, verſichert, die Unbekleideten Modelle ſeien zuweilen
durchaus notwendig. Freilich vermag ich ſelbſt dieſe Notwendigkeit
nicht einzuſehen. Warum 0 * dieſen Figurenſtudien nicht
genügen, daß wenigſtens die partes inhonestae bedeckt blieben?

„Theol.⸗prakt Quartalſchrift“ J. 1916
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Dieſe Partes bieten doch äſthetiſchen Standpunkte Aus wenig
Intereſſantes und ſollen auch vom moraliſchen Standpunkte Qus nie
unbedeckt dargeſtellt werden. Uebrigens haben miir hervorragende
Künſtler ſe geſagt, daß eS meiſtens unnötig ſei, ern vollſtändig
entkleidetes Modell haben. Bekannt iſt 10 auch, daß der große
Maler Friedrich Overbeck nie Akt zeichnen wollte Dennoch hat 6
mM der Kunſt Großes geleiſtet. Auch manche hervorragende moderne
Figurenmaler bedienen ſich nie des vollſtändig entkleideten Modells
Wenn alſo CITIM Modellſtehen die völlige Entblößung
nicht durchaus notwendig 0 darf dieſelbe nicht att⸗
finden, weil doch arge Unzuträglichkeiten un efahren
AmI verbunden ſind ndes „Peritis 1 arte (Credendum ést“
und da die meiſten Künſtler behaupten, das völlig entblößte Modell
ſei zuweilen notwendig zur Ausübung der en Kunſt, ſo kann das
Modellſtehen und für ſich nicht ittlich ſein Der Menſch
darf ſich entblößen, wenn dies notwendig iſt So darf man ſich
entblößen, ES notwendig iſt, bor dem Arzt, vor dem ade
diener, vor dem Maſſeur; dürfen die Rekruten ſich entblößen bei
der Muſterung Der innere Grund davon iſt, weil eine
Entblößung vor anderen Perſonen ſich nur eine actio indifferens
iſt, die ihre individuelle Moralität erſt erhält Qus dem begleitenden
Zweck und den Umſtänden. Jedenfalls iſt Entblößung durchaus
nicht gleichbedeutend mit Unſittlichkeit. Viele Völkerſtämme heißer
onen, die ſich Aus Körperentblößungen durchaus nichts machen,
ren trotzdem Ern ſittlich eſſere Leben als manche nordiſche
Völker, die äußerlich eine große Prüderie zur Schau tragen.

2. Iſt das Modellſtehen nicht bloß theoretiſch, ſondern
auch1 erlaubt? Wenn auch bei reiner Abſicht nd 9e⸗
nügendem Grunde) theoretiſch Nni das Modellſtehen einzu⸗
wenden iſt, o ieg In der Praxis die Sache vielfach ganz anders
Es iſt nämlich eine unleugbare Tatſache, daß durch das moderne
Modellſtehen unzählige Sünden Die weiblichen Modelle
(wenigſtens die profeſſionellen), welche infolge ihrer Tätigkeit keine
Sünden die Keuſchheit begehen, dürften wohl bald gezählt
ſein Die Urſache dieſer leider nUuTL 3u wahren Erfahrung iſt olgende
Durch das Modellweſen geht das Schamgefühl, jene reue Hüterin
der Keuſchheit, verloren. ſt aber einmal die reue Hüterin verloren,
3 wird das Schäflein bald vom gierigen Wolf zerriſſen. Dazu
omm noch, daß die profeſſionellen Modellſteherinnen (wenigſtens
bei uns m Deutſchland) meiſten den aärmeren Volksklaſſen angehören.“)
Infolgedeſſen bricht ſich bei den Künſtlern gar leicht die Anſicht
Bahn, das Modell mu ſich vermittelſt Bezahlung nicht bloß nackt

Man ſagt, daß Iin Italien auch vornehme Damen eS nicht verweigern,
bei bekannten Künſtlern Modell 5 ſtehen Wenigſtens war * früher ſo Be
annt iſt 14, daß die Dame IWm Uuſeum orgheſe niemand anders iſt als eine
Bonaparte.
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zeigen, ondern auch unſittlich gebrauchen laſſen. nd leider wider⸗
ſtehen dieſe Profeſſionellen Modelle ſelten unſittlichen Anträgen, zumalweil viele von ihnen chon früher die Unſchuld verloren haben. Somit
legt in dem modernen Modellſtehen mit entblößtem Körper eine
unverkennbare und große Gefahr zur Sünde. Trotzdem darf daraus
nicht ohneweiters geſchloſſen werden, das Modellſtehen mit entblößtemKörper ſei praktiſch nie rlaubt Denn darf ſich 10 auch der
Gefahr zur Sünde ausſetzen, vorausgeſetzt, daß ein genügender Grund
vorliegt und man die notwendigen Mittel anwendet, der Gefahr 3uwiderſtehen. Praktiſch löſt ſich alſo die Frage nach der ſittlichenErlaubtheit des Modellſtehens dahin, daß mn jedem einzelnen Fallefeſtgeſtellt werden muß, ob die drohende Sündengefahr hinreichendbeſeitigt iſt M einzelnen dürften vielleicht folgende Regeln maß⸗gebend ſein:

a) Bei triftigen Gründen, mangels eines anderen hinreichenden Verdienſtes, kann der Beichtvater geſtatten, daß männlicheerwachſene Perſonen In Kunſtſchulen oder auch n; bei TnſtenKünſtlern Modell ſtehen Eine nahe Sündengefahr beſteht Uunter
dieſen Umſtänden v⁰ ſelten. Unreifen Knaben 0 hingegen das
profeſſionelle Modellſtehen nicht ſo El geſtattet werden. Denn
auf dieſe Weiſe verdienen die Knaben 3u leicht das Geld, werden
von anderen Arbeiten abgehalten und verlieren 3u ſehr das Schamgefühl. Recht chlimme Folgen ſind dabei Aſt unausbleiblich.Weiblichen Perſonen kann das Modellſtehen Aus ſehrtriftigen Gründen geſtattet werden, und 65  war nur vor Künſtlern,die ihre Modelle ern ſittlich und achlich behandeln. So dürftedie Gattin —  Dr dem eigenen Gatten Modell ſtehen. Was das
Modellſtehen in Kun  Ulen angeht bor einer Anzahl von Schülern,0 haben miur öfters ſowohl dieſe Schüler Wie auch die weiblichenModelle verſichert, daß während des Modellſtehens ni Uner⸗
aubtes vorkomme. Die Schüler müſſen nämlich ihre guanze Aufmerkſamkeit darauf verwenden, das Modell möglichſt ſchnell und
akkurat abzuzeichnen, ſo daß ihnen gar keine Zeit bleibt, etwas
anderes denken; das Modell ſelb aber iſt herzlich froh,die —

ſogenannte Sitzung, die oft mit großer körperlicher Anſtrengungverbunden iſt, zu Ende iſt und eS den ſauer verdienten Modellohnempfängt. Hingegen habe ich von dieſen Modellen oft hören müſſendaß bei anderen Gelegenheiten, die mehr oder minder nahe mit dem
Modellſtehen verbunden ſind, unſittliche Anforderungen an ſie geſtelltwurden. So erlaubten ſich die Kanzleiangeſtellten, welche den
Modellohn auszahlten oder Neue Aufträge zum Modellſtehen erteilten,ſehr häufig allerhand Unſittlichkeiten. Ebenfalls ging CS mn den Pauſendes Modellſtehens zuweilen unſittlich her Es iſt alſo m jedemEinzelfalle prüfen, ob den Modellen In den Kunſtſchulen eine
nahe Gefahr chwerer Sünde drohe. Das Modellſtehen m denPrivatateliers Ppflegt große efal ren mit ſich 3u bringen. Es iſt

3*



ziemlich ſelten, daß in dieſen Privatateliers, beſonders wenn ſte
jüngeren Künſtlern gehören und die Modelle junge Mädchen ſind,
nichts Unerlaubtes geſchie Zwiſchen Künſtler und Modell en  E
durch die oft wochenlang wiederholten Sitzungen nur leicht eine
Vertraulichkeit, die in Unſittlichkeit ausartet. Ferner dienen dieſe Modelle
ielfach ſogenannten Kunſtwerken, die vom Standpunkte der Moral
unzuläſſig ſind erinnere nur die zahlloſen Darſtellungen der
Venus und allerhand Allegorien, die immer m Form von Unbekleideten
jungen Mädchen dargeſtellt werden. Bei vielen dieſer Darſtellungen
iſt aber die Allegorie vollſtändig Nebenſache und auch völlig CL
ſtändlich Dem Künſtler iſt hauptſächlich darum tun, in recht
ſinnlicher Weiſe den nackten Frauenkörper darzuſtellen, oder gar
gewiſſe li

ſcheue Leidenſchaften zu wecken. Es iſt nun ſelbſtver⸗
ſtändlich, daß bei derartigen Produktionen kein weibliches Modell
mithelfen darf Oben iſt 10 ereits geſagt worden, daß * immer
unerlaubt iſt, Modell ſtehen bei unlauterer Abſicht und unlauteren
Darſtellungen. OIn Privatateliers dürften meines Erachtens jüngere
weibliche Perſonen Modell ſtehen mit vollſtändig entblößtem Körper,
wenn dies geſchie bei weiblichen Künſtlern oder auch bei
männlichen Künſtlern, eine nähere Gefahr zur Uunde aus
geſchloſſen iſt Es vbmm auch vor, daß Eltern ihre erwachſenen
Töchter veranlaſſen wollen, mit entblößtem Körper bei gut zahlenden
Künſtlern ode 3u ſtehen Aem Berardi meint diesbezüglich!):
„Difficillime Excusarentur Speciatim arundem matres, maxime
81 2d hoe 28 impellerent Vel cCogerent.“ Derartige Eltern handeln
mn der Tat unrecht, eil ſie mit der Schamhaftigkeit ihrer Töchter
auch unUur häufig deren Unſchuld verkaufen. Eine Tochter brauchte
einem ſolchen Anſinnen ihrer Eltern nicht zu gehorchen, ſelbſt wenn

ſie dadurch deren Not indern könnte
In der Praxis des Beichtvaters iſt die rage ber die Erlaubtheit

des Modellſtehens meiſt leicht 3u bſen Denn ante factum ird
der Beichtvater ſelten Rat gefragt. * trotzdem
vorkommen, orſche unächſt ſorgfältig nach, ob durch das
Modellſtehen die nächſte Gelegenheit zur Unde entſtehen wird nd
ob ein ſehr triftiger run vorliegt, Modell ſtehen Je nachdem
das rgebnis dieſer Nachforſchungen ausfällt, gebe eine Ent⸗—
ſcheidung POS:= factum iſt die Entſcheidung noch leichter zu nden
Wenn nämlich durch das bisherige Modellſtehen nichts Unerlaubtes
vorgekommen iſt, ſo mag der Beichtvater auch das fernere Modell
ſtehen geſtatten, wofern natürlich auch dieſelben Umſtände vorliegen
werden wie bisher. ind aber durch das Modellſtehen ereits ere
Sünden vorgekommen, ſo iſt zunächſt feſtzuſtellen, ob die Art und
Häufigkeit dieſer Sünden das Modellſtehen zu einer OECS1¹ proxima
Voluntaria peccandi für das Beichtkind machen. Wenn , ſo iſt eben

Opusc. de Occasionariis t reciülWis. d V. n. 296
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das Beichtkind behandeln wie jeder andere, der in einer ſolchen
Sündengelegenheit lebt Wie aber die Ocecasionarii zu behandeln
ſind, ſird als bekannt QAus der DTA vorausgeſetzt.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt ſich nun, ob der
Beichtvater mit Kajus und Kaja richtig entſchieden hat Wenn die
ſelben keine chweren Sünden begangen hatten, die mn notwendigem
Zuſammenhange mit dem Modellſtehen ſich befanden, und ſie
einen ſehr triftigen run hatten, durch Modellſtehen ihren Unterhalt

verdienen, ſo durfte der Beichtvater ſie nicht zwingen, das Modell  2  —
tehen dran zu geben. Wenn aber zwar einige Sünden vorgekommen
waren, aber nicht ſo viele und derartige, daß das Modellſtehen zur
0CCeasio proxima beccandi wurde, mu der Beichtvater ſie ernſt
ermahnen, dieſe oeCSi peccandi 3u meiden oder durch geeignete
Mittel 3 überwinden. Wenn endlich für Kajus und Kaja das
Modellſtehen eine freiwillige nächſte Sündengelegenheit war, die nicht
anders gehoben werden konnte, als durch Unterlaſſung des (odell—
tehens, und wenn trotzdem die beiden Pönitenten ſich weigerten,
die  3 künftig unterlaſſen, ſo konnte und mußte der Beichtvater die
Abſolution verweigern.)

Freiburg Dr Prümmer . P., Univ.⸗Prof.
(Irregularität Verſtümmelung Alfred, ein jun⸗

ger Prieſter, wurde Ur Militärſeelſorge einberufen und wirkte als
Seelſorger in einem azarett, mn welchem viele Verwundete Qus dem
nahe gelegenen Untergebracht wurden. Er atte, bevor
CEL den prieſterlichen Beruf erwählte, mehrere Jahre Medizin ſtudiert
und ſich mn der Arzneikunde bedeutende Kenntniſſe erworben. Er freute
ſich, In ſeiner gegenwärtigen Lage öfters Gelegenheit 3u haben, die
erworbenen mediziniſchen Kenntniſſe verwerten können, da ſich
manchmal der Mange Aerzten ühlbar machte und darum ſeine
Mitwirkung den Aerzten erwünſcht Dar. Einmal wurde Eein Soldat
gebracht, deſſen Bein durch einen Granatenſplitter verwundet War
Da zufällig kein ＋3 gegenwärtig war und Alfred nicht wu  ,

die Aerzte dem Verwundeten würden Hilfe bringen können,
glaubte be ſelbſt durch einen operativen ingri das Eiſen QAus dem
Beine entfernen ollen, da CEL Im Gebrauche der chirurgiſchen In
trumente  I die nötige Fertigkeit zu beſitzen meinte. Doch mißlang der

1) Von den neueren Theologen behandeln die Frage nach Erlaubtheit
des Modellſtehens Unter anderen Berardi (de Occasionariis I recidivis, u. 29
Göpfert (Moraltheologie II, n. 235), Génicot (Theol mor. I, 407), Noldin (de
Sexto Praecepto 60) Letzterer faßt kur die Bedingungen IuLl Erlaubtheit de
Modellſtehens folgendermaßen zuſammen: „2) ut éExemplar 145 necessarium Sit;

Ut denudatio 0  — Ultra necessitatem extendatur; etenim Hnis artis obtineri
potest, tSi partes Prorsus Obseoenae tegantur; Ut abhibitis cautelis,
Praesertim Oratione t honesta intentione Serio artis tudio vacandi
cludatur periculum consensus 1n delectationem forte suborientem.“ Dieſe
Bedingungen gelten ebenſowohl für die Modelle wie
auch unſer Maäan. Theol mor. II, 695

für den erg


